
 

 

 
 
 

GEMEINDE SCHOPAU 
Bebauungsplan Nr. 5/1  

„GEWERBEGEBIET IN DEN HUFEN“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABWÄGUNG ZUM ENTWURF 
 
 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB 

sowie der Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB 
 

 
 
 
 
 
 
 

September 2025 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der Abwägung zu der 
genannten Stellungnahme vom 03.08.2023 wird auf den folgenden Abwägungsbogen 
verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

 
 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Informationen wurden berücksichtigt. Entsprechende Aussagen wurden unter 
Pkt. 5.5.2 in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
zu 2) Die Informationen wurden berücksichtigt. Die Aussagen unter Pkt. 5.5.2 der 
Begründung zum Umgang mit dem Niederschlagswasser wurden entsprechend ergänzt. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der Abwägung zu der 
genannten Stellungnahme vom 18.08.2023 wird auf die folgenden Abwägungsbögen 
verwiesen. 
 
 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Nach jetzigem Stand bedarf es für die 
Umsetzung der Planung keiner Umlegung. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 

2
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4) Da aus Sicht der landwirtschaften Belange keine Bedenken gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 5) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Für Ausgleichsmaßnahmen wird keine 
landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen. 
 
zu 6) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Autobahn GmbH keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
zu 2) Der Hinweis wurde beachtet. Die Prüfung ist erfolgt. Bei dem dargestellten Bereich 
handelt es sich um das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 5/1. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Da seitens der genannten Anlagenbetreiber keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 4) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 5) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der Planung 
und ist dabei zu beachten. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 

zu 6) Die Informationen wurden bei der Erarbeitung des Planentwurfs bereits beachtet. 
Die Ferngasleitungen wurden anhand der übergebenen Lagepläne nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen. In die Begründung sind die entsprechenden Informationen 
zum Anlagenbestand der Ontras bereits unter Pkt. 4.6.5 Ferngasleitungen aufgenommen 
worden. 

zu 7) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Für die lagerichtige Übernahme 
waren in diesem Fall die übergebenen pdf-Dateien ausreichend. 

zu 8) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 

zu 9) Da seitens der Ontras Gastransport GmbH keine Einwände zum Planentwurf 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

zu 10) Der Hinweis wird im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden. Die GDMcom 
wird über das Abwägungsergebnis informiert werden. 

zu 11) Der Hinweis wird zu gegebener Zeit Berücksichtigung finden. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Planung seitens der IHK befürwortet wird, ist eine Abwägungsentscheidung 
nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da bestätigt wird, dass die bergbauliche Stellungnahme zum Vorentwurf 
berücksichtigt wurde, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Angaben zu der Bergbau-
berechtigung in der Begründung sind korrekt. Die Stadtverwaltung Bad Dürrenberg 
befindet sich nicht mehr in der Fichtestraße 6 sondern in der Hauptstraße 27.  
 
zu 3) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4) Der Hinweis wurde beachtet. Die Stadt Bad Dürrenberg wurde ebenfalls um 
Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans gebeten. In der vorliegenden 
Stellunganhme vom 22.05.2025 wurden keine Hinweise im Zusammenhang mit der 
Bergbauberechtigung gegeben. 
 
zu 5) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 7) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er ist im Rahmen der Umsetzung der 
Planung zu beachten. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der Abwägung zu der 
genannten Stellungnahme vom 14.08.2023 wird auf den folgenden Abwägungsbogen 
verwiesen. 
 
zu 9) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 7) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er ist im Rahmen der Umsetzung der 
Planung zu beachten. 
 
zu 8) Die Informationen wurden berücksichtigt. Sie wurden unter den Punkten 9.2.4 und 
9.2.5 in den Umweltbericht aufgenommen. 
 
 
zu 9) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er ist im Rahmen der Objektplanung für 
die Erschließungsanlagen zu beachten. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben 
sich keine Auswirkungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

 

9

 

8

 

Auszug aus der Stellungnahme LAGB vom 14.08.2023 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
Da keine Belange des Referates Wasser betroffen sind, ist eine Abwägungsentscheidung 
nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1) Der Hinweis wurde bereits beachtet. Der Saalekreis wurde ebenfalls um Abgabe 
einer Stellungnahme zur Änderung des Bebauungsplans abgegeben. Die Stellungnahme 
der unteren Naturschutzbehörde liegt mit Datum vom 10.06.2025 vor. 
 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Das Umweltschadensgesetz und das 
Artenschutzrecht wurden beachtet. Es wurde ein Artenschutzfachbeitrag erarbeitet und 
eine Festsetzung zum Artenschutz in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11c 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
zu 1) Da keine Belange in Zuständigkeit der oberen Immissionsschutzbehörde berührt 
sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Da die Emissionskontingente bereits im Bebauungsplan festgesetzt sind, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
zu 3) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11d 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11d 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
zu 1) Die Hinweise wurden beachtet. Der Bekanntmachungstext wurde um die Angaben, 
welche umweltbezogenen Informationen vorliegen, ergänzt und die Öffentlichkeitsbeteili-
gung wurde im Zeitraum 26.06.2025 bis einschließlich 25.07.2025 erneut durchgeführt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Hinweise wurden beachtet. Der Bekanntmachungstext wurde vor der erneuten 
Öffentlichkeitsbeteiligung entsprechend überarbeitet. 
 
 
 
 

1

 

2
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11d 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Der Hinweis wurde beachtet. Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit fand im 
Zeitraum 26.06.2025 bis einschließlich 25.07.2025 über das Beteiligungsportal des 
Landes Sachsen-Anhalt statt. 
 
 
zu 4) Der Hinweis wurde beachtet. Der Verfahrensvermerk 3 wurde geändert. 
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4

 



23 

 

 

 
 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da seitens der unteren Landesentwicklungsbehörde keine Einwände gegen die 
Planung bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Der Hinweis wird Berücksichtigung finden. Es ist beabsichtigt, eine entsprechende 
Vereinbarung vor Satzungsbeschluss abzuschließen. 
 
zu 3) Da seitens der unteren Wasserbehörde keine Einwände gegen das Abwägungs-
ergebnis und die Planung erhoben werden, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
 
zu 4) Die Hinweise zu den nachfolgenden, objektkonkreten Planverfahren wurden zur 
Kenntnis genommen. 
 
zu 5) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 6) Da der Planung keine immissionsschutzrechtlichen Belange entgegenstehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 7) Die Hinweise wurden beachtet. Die Korrekturen wurden vorgenommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Eine sensible Nutzung ist in dem 
Plangebiet nicht vorgesehen. Es wird ein Gewerbegebiet festgesetzt. 
 
zu 9) Die Feststellungen wurden zur Kenntnis genommen. Als Ausgleich für den Eingriff in 
die genannten Schutzgüter wird die Maßnahme M 1 festgesetzt. 
 
zu 10) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Bewertung des Bodens unter Pkt. 9.2.4 im 
Umweltbericht wurde ergänzt.  
 
zu 11) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Bewertung des Eingriffs in den Boden wurde 
unter Pkt. 10.1 im Umweltbericht ergänzt. 
 
zu 12) Da die Maßnahme M 1 befürwortet wird, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
 
 
 
zu 13) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
Objektplanungen für die Erschließungsanlagen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu 
berücksichtigen. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 14) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 15) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der Abwägung zu der 
genannten Stellungnahme des SG Brand- und Katastrophenschutz in der gebündelten 
Stellungnahme des Saalekreises vom 16.08.2023 wird auf die folgenden Abwägungs-
bögen verwiesen. 
 
zu 16) Da der geplanten Straßenanbindung seitens des SG Verkehr zugestimmt wird, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
zu 17) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen der Objekt-
planung für die geplante Straßenanbindung zu berücksichtigen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 18) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Auch unter Berücksichtigung der Hinweise der 
unteren Naturschutzbehörde wurde die Bilanzierung angepasst. Die verbale Bewertung 
zum Schutzgut Boden wurde in der Begründung angepasst. 
 
zu 19) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Als Ausgangssituation stellt die Bewertung auf 
den Zustand vor dem Aufbringen der Schotterdecke ab. Diese Bewertung ist in die 
Ermittlung des Ausgleichsbedarfes eingeflossen. Seitens des Eigentümers ist, um 
insbesondere den Eingriff in den Boden, der sich aus der Umsetzung des Bebauungsplans 
ergeben wird, zu kompensieren, das nördlich in den Geltungsbereich einbezogene 
Flurstück erworben worden. Auch hier sind noch Versiegelungen aus der Altnutzung 
vorhanden, die im Zuge der Maßnahmenumsetzung zurückgebaut werden sollen. 
 
 
 
 
 
 
zu 20) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
Objektplanungen für die Erschließungsanlagen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu 
berücksichtigen. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
 

20

 

19

 

18

 

Auszug aus der Stellungnahme Saalekreis vom 16.08.2023 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 21) Die Gemeinde Schkopau ist für den Grundschutz der Löschwasserversorgung 
zuständig. Für die Löschwasserbereitstellung müssen die Richtwerte für Gewerbegebiete 
von mindestens 96 m³/h, unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung, gewährleistet 
werden. Das Löschwasser muss mindestens zwei Stunden zur Verfügung stehen. 
In einem Abstand von höchstens 300 m müssen an das Wasserversorgungsnetz ange-
schlossene Hydranten für Feuerlöschzwecke vorhanden sein. In unmittelbarer Nähe zum 
Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich ein Hydrant mit einem Durchfluss von 
40 m³/h (letzte Messung 03.06.2019). 
Aufgrund dessen, dass der Löschwasserbedarf aktuell nicht über das öffentliche Trink-
wassernetz gedeckt werden kann, besteht die Zielstellung darin, den Grundschutz über 
Löschwasserbehälter, Löschteiche oder -brunnen bereit zu stellen. Diese sind unter 
Einhaltung der jeweiligen DIN-Vorschrift zu errichten. 
Aufgrund der Charakteristik des Vorhabens wird der mit der Gemeinde Schkopau koope-
rierenden Vorhabenträger eine Vereinbarung zur Übernahme der Grundschutzverpflich-
tungen der Gemeinde bei der Löschwasserbereitstellung abschließen. 
 
zu 22) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da die untere Naturschutzbehörde dem Planentwurf zustimmt, ist keine 
Abwägungsentscheidung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Da die untere Naturschutzbehörde den Maßnahmen zum Artenschutz zustimmt, 
keine Abwägungsentscheidung erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Herkunftsgebiete sind in den Begründungen 
zu den grünordnerischen Festsetzungen 4.1 und 4.2 ergänzt worden. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der Abwägung zu der 
genannten Stellungnahme des SG Brand- und Katastrophenschutz in der gebündelten 
Stellungnahme des Saalekreises vom 15.08.2023 wird auf die folgenden Abwägungs-
bögen verwiesen. 
 
zu 2) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Sie wurden unter Pkt. 5.5.2 in die Begründung 
aufgenommen. Der tatsächliche Trinkwasserbedarf ist momentan noch nicht abzusehen. 
Aktuell ist beabsichtigt, die Gewerbefläche vorwiegend als Lager- und Abstellfläche mit 
entsprechend geringem Trinkwasserbedarf zu nutzen. 
 
zu 3) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Aufgrund dessen, dass der Lösch-
wasserbedarf aktuell nicht über das öffentliche Trink-wassernetz gedeckt werden kann, 
besteht die Zielstellung darin, den Grundschutz über Löschwasserbehälter, Löschteiche 
oder -brunnen bereit zu stellen. Diese sind unter Einhaltung der jeweiligen DIN-Vorschrift 
zu errichten. 
Aufgrund der Charakteristik des Vorhabens wird der mit der Gemeinde Schkopau koope-
rierende Vorhabenträger vor Satzungsbeschluss eine Vereinbarung zur Übernahme der 
Grundschutzverpflichtungen der Gemeinde bei der Löschwasserbereitstellung 
abschließen. 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei zu beachten. 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1) Da die MIDEWA der Planung zustimmt, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
 
zu 2) Die Informationen wurden berücksichtigt. Der Leitungsbestand wurde nachrichtlich in 
die Planzeichnung übernommen. Des Weiteren wurden die Punkte 4.6.1 und 5.5.2 der 
Begründung entsprechend ergänzt. 
 
zu 3) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
Objektplanungen für die Erschließungsanlagen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu 
berücksichtigen. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Ausführungen zu den gesetzlichen Grundlagen wurden zur Kenntnis genommen. 
Analoge Ausführungen finden sich bereits unter Pkt. 3.2 der Begründung. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Ausführungen zu den Planinhalten wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Feststellung, dass es sich vorliegend um eine raumbedeutsame Planung 
handelt, wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3) Da festgestellt wird, dass die Erfordernisse der Raumordnung auf der Ebene der 
Regionalplanung beachtet wurden und keine Bedenken gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 4) Die sonstigen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 17 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

Da seitens der Goethestadt Bad Lauchstädt keine Bedenken gegen die Planung bestehen, 
ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 18 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
Da seitens der Stadt Bad Dürrenberg festgestellt wird, dass ihre Belange nicht berührt 
sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 20 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Halle keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 21 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Leuna keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 22 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
Da seitens der Stadt Merseburg festgestellt wird, dass ihre Belange nicht berührt sind, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 23 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Schkeuditz keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 24 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Gemeinde Kabelsketal festgestellt wird, dass ihre Belange nicht berührt 
sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Entwurf 02/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
Da seitens der Gemeinde Teutschenthal keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


